
BESCHLUSS (EU) 2020/1101 DER KOMMISSION 

vom 23. Juli 2020 

zur Änderung des Beschlusses (EU) 2020/491 über die Befreiung von Gegenständen, die zur 
Bekämpfung der Auswirkungen des COVID-19-Ausbruchs im Jahr 2020 benötigt werden, von 

Eingangsabgaben und Mehrwertsteuer 

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen C(2020) 4936) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2009/132/EG des Rates vom 19. Oktober 2009 zur Festlegung des Anwendungsbereichs von 
Artikel 143 Buchstaben b und c der Richtlinie 2006/112/EG hinsichtlich der Mehrwertsteuerbefreiung bestimmter 
endgültiger Einfuhren von Gegenständen (1), insbesondere auf Artikel 53 Absatz 1, in Verbindung mit Artikel 131 des 
Abkommens über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union 
und der Europäischen Atomgemeinschaft, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1186/2009 des Rates vom 16. November 2009 über das gemeinschaftliche System 
der Zollbefreiungen (2), insbesondere auf Artikel 76 Absatz 1, in Verbindung mit Artikel 131 des Abkommens über den 
Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen 
Atomgemeinschaft, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit dem Beschluss (EU) 2020/491 der Kommission (3) wird eine Befreiung von den Eingangsabgaben und der 
Mehrwertsteuer auf die Einfuhr von Gegenständen, die zur Bekämpfung der Auswirkungen des COVID-19- 
Ausbruchs benötigt werden, bis zum 31. Juli 2020 gewährt. 

(2) Am 11. Juni 2020 hörte die Kommission die Mitgliedstaaten im Einklang mit Erwägungsgrund 5 des Beschlusses 
(EU) 2020/491 dazu an, ob eine Verlängerung erforderlich sei; daraufhin beantragten die Mitgliedstaaten die 
Verlängerung der Befreiung. 

(3) Die Einfuhren, die die Mitgliedstaaten auf der Grundlage des Beschlusses (EU) 2020/491 getätigt haben, haben dazu 
beigetragen, staatlichen Organisationen oder von den zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten zugelassenen 
Organisationen Zugang zu von Engpässen betroffener medizinischer Ausrüstung und persönlicher 
Schutzausrüstung zu gewähren. Aus den Handelsstatistiken für solche Waren geht hervor, dass die Einfuhren nach 
wie vor hoch sind. Da die Zahl der COVID-19-Infektionen in den Mitgliedstaaten noch immer Risiken für die 
öffentliche Gesundheit birgt und die Mitgliedstaaten nach wie vor über Versorgungsengpässe bei Waren berichten, 
die zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie benötigt werden, ist es erforderlich, die im Beschluss (EU) 2020/491 
vorgesehene Geltungsdauer um drei Monate zu verlängern. 

(4) Um den Mitgliedstaaten eine ordnungsgemäße Berichterstattung bezüglich der sich aus dem Beschluss 
(EU) 2020/491 ergebenden Verpflichtungen zu ermöglichen, ist es angezeigt, die Frist nach Artikel 2 des 
Beschlusses (EU) 2020/491 zu verlängern. 

(5) Am 24. Juni 2020 wurden die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 76 der Verordnung (EG) Nr. 1186/2009 und Artikel 53 
der Richtlinie 2009/132/EG zur beantragten Verlängerung angehört. 

(6) Der Beschluss (EU) 2020/491 sollte daher entsprechend geändert werden — 

(1) ABl. L 292 vom 10.11.2009, S. 5. 
(2) ABl. L 324 vom 10.12.2009, S. 23. 
(3) Beschluss (EU) 2020/491 der Kommission vom 3. April 2020 über die Befreiung von Gegenständen, die zur Bekämpfung der 

Auswirkungen des COVID-19-Ausbruchs im Jahr 2020 benötigt werden, von Eingangsabgaben und Mehrwertsteuer (ABl. L 103 vom 
3.4.2020, S. 1). 
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HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Beschluss (EU) 2020/491 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 2 erhält der einleitende Teil folgende Fassung: 

„Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis spätestens 31. Dezember 2020 folgende Informationen:“; 

2. Artikel 3 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 3 

Artikel 1 gilt für Einfuhren, die zwischen dem 30. Januar 2020 und dem 31. Oktober 2020 getätigt werden.“ 

Artikel 2 

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Brüssel, den 23. Juli 2020  

Für die Kommission 
Paolo GENTILONI 

Mitglied der Kommission     
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